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Betrifft
Gemeindeverband für Abfallwirtschaft im Raum Schwechat - Problemstoffsammelraum im
Neubau des Wirtschaftshofes - Standort: Marktgemeinde Schwadorf (BL), KG Schwadorf,
Gst.Nr. 853/1, 2432 Schwadorf, Industriestraße 2, Genehmigungsverhandlung am
29.01.2026| zu ON 018, vereinfachtes Verfahren gemäß AWG 2002, Bekanntmachung

Bekanntmachung

Der Gemeindeverband für Abfallwirtschaft im Raum Schwechat betreibt am Standort

2432 Schwadorf, Industriestraße 2, Gst. Nr. 853/1, KG Schwadorf, einen mit Bescheid

vom 27. Juni 2018, RU4-KB-479/004-2018, genehmigten Problemstoffsammelraum im

Neubau des Wirtschaftshofes.

Mit Schreiben vom 14. Juli 2025 wurde vom Gemeindeverband für Abfallwirtschaft im

Raum Schwechat ein Antrag zur abfallrechtlichen Genehmigung zur Lagerung von nicht

gefährlichen Abfällen in der neu errichteten Lagerhalle der gegenständlichen Anlage
übermittelt.

In den Antrag und die Projektsunterlagen kann

ab dem Tag der Kundmachung bis einschließlich Freitag, dem 23. Jänner 2026 beim
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während der Amtsstunden Einsicht genommen werden.

Hinweise:

Nachbarn im Sinne des § 2 Abs. 6 Z 5 AWG 2002 haben innerhalb dieser Auflagefrist die

Möglichkeit, sich zum geplanten Projekt schriftlich zu äußern (Anhörungsrecht).

Äußerungen zum Projekt sind bei der oben genannten Behörde einzubringen.

Rechtsgrundlagen:

§ 37 Abs. 3 iVm § 50 Abs. 2 Abfallwirtschaftsgesetz 2002  AWG 2002.

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich telefonisch oder per Email bei der Behörde über das

Verfahren zu informieren und bringen Sie allfällige Stellungnahmen schriftlich in das

Verfahren ein.

Für die Landeshauptfrau

Mag. S c h e r z


